
Schriftliche Anfrage  
der Abgeordneten Patrick Friedl, Kerstin Celina, Paul Knoblach  
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
vom 09.09.2025

Planungsstand Staatsstraße St 2305 bei Niedersteinbach

Bezugs-Drs.: 18/17609

Der Freistaat Bayern plant, die Staatsstraße St 2305 zwischen Mömbris-Niederstein-
bach und Alzenau-Herrnmühle neu zu trassieren. Die Planung ist wegen zahlreicher 
Punkte umstritten: Z. B. durchschneidet der geplante Neubau Überflutungsräume des 
Flusses Kahl. Ebenso gehen durch das Bauvorhaben wertvolle landwirtschaftliche 
Flächen verloren. Nachdem das Staatliche Bauamt Aschaffenburg aus personellen 
Gründen die Planung ein Jahr lang ruhen lassen musste, wurden die Aktivitäten An-
fang 2025 wieder aufgenommen. Angesichts der Neuaufnahme der Planungen er-
geben sich folgende Fragen.

Die Staatsregierung wird gefragt:

1.a) Bis wann plant das Staatliche Bauamt die Unterlagen für das Plan-
feststellungsverfahren bei der Regierung von Unterfranken einzu-
reichen?   3

1.b) Von welcher Bauzeit geht das Staatliche Bauamt aktuell aus?   3

1.c) Ist während der kompletten Bauzeit weiterhin eine Vollsperrung geplant 
(bzw. bitte den geplanten Zeitraum einer Vollsperrung angeben)?   3

2.a) Wie hat sich das Unfallgeschehen in den Jahren 2020 bis 2025 für 
die geplante Ausbaustrecke (im geplanten Abschnitt gemäß Lageplan 
zwischen Bau-km 0 und 2,5 km) entwickelt?   3

2.b) Welche Unfallkategorien und Unfalltypen lagen mit welcher Häufigkeit 
vor (bitte insbesondere getrennt nach Unfällen mit und ohne Personen-
schaden angeben)?   3

3.a) Ist eine Unternehmensflurbereinigung geplant?   4

3.b) Welche Gemarkungen sollen in die Unternehmensflurbereinigung mit-
einbezogen werden?   4

3.c) Wie viele landwirtschaftliche Betriebe werden von einer Unternehmens-
flurbereinigung betroffen sein?   4
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4.a) Wie ist der Stand der Gutachten, die notwendige gesetzliche Grund-
lage und Voraussetzung für den Ausbau (bzw. die Neutrassierung) 
der Staatsstraße St 2305 sind?   4

4.b) Haben noch alle bisher im Auftrag des Staatlichen Bauamts dazu er-
stellten Gutachten Gültigkeit?   4

4.c) Müssen Gutachten hinsichtlich der tatsächlichen Gegebenheiten vor 
Ort oder aus anderen Gründen (z. B. geänderte Gesetzeslage) über-
arbeitet werden (bitte diese Gutachten auflisten)?   4

5.a) Liegt ein aktueller Stand des Feststellungsentwurfs vor?   5

5.b) Welche wesentlichen Änderungen werden darin enthalten sein?   5

5.c) Wann wird die Öffentlichkeit den aktuellen Stand des Feststellungs-
entwurfs frühzeitig einsehen können (bitte Zeitpunkt und Ort der Ver-
öffentlichung angeben)?   5

6.a) Wann wurde die Kostenplanung zuletzt umfassend aktualisiert?   5

6.b) Welche Kostensteigerung hat sich im Vergleich zu den im August 2021 
angegebenen 4,751 Mio. Euro dabei ergeben (bitte in Summe und in 
Prozent angeben)?   5

6.c) Wie stellt sich die aktuelle Kostenplanung dar (bitte aufgeteilt nach 
Grunderwerb, Erdbau, Oberbau, Brücken, Ausstattung, landschafts-
pflegerische Maßnahmen und Sonstiges angeben)?   5

7.a) Wie sieht die Nutzen-Kosten-Analyse beim Planfall 2025 im Verhält-
nis zu den aktuellen Verkehrszahlen in 2024/2025 aus (bitte die aktu-
ellen Daten ins Verhältnis zum Planfall setzen)?   5

7.b) Haben die geänderten Verkehrszahlen Auswirkungen auf eine not-
wendige neue Nutzen-Kosten-Analyse (bitte das voraussichtliche ak-
tualisierte Nutzen-Kosten-Verhältnis bzw. die aktuellen Grundlagen 
für eine Neubewertung mit den aktuellen Zahlen angeben)?   5

7.c) Bis wann wird es eine aktualisierte Nutzen-Kosten-Analyse geben (bitte 
den Planungshorizont für einen erneuerten Planfall angeben)?   5

8.a) Wird an den im zuletzt bereitgestellten Feststellungsentwurf vor-
gesehenen Andienungen der Anlieger, bei denen am Ortsausgang 
Niedersteinbach die Bestandsstraße als Zufahrt dargestellt ist, und 
damit an den sich dadurch auf einer Länge von knapp 300 Metern er-
gebenden doppelten Verkehrsstrukturen sowie an einer erhöhten 
Flächenversiegelung und zusätzlichen Zerteilung des Tals in einem 
neuen Feststellungsentwurf festgehalten?   6

8.b) Welche Erhebungen bezüglich tatsächlicher Verkehrszahlen der Anlieger 
wurden vom Staatlichen Bauamt Aschaffenburg durchgeführt?   6

8.c) Wie sieht die Alternativenbetrachtung bezüglich anderer Andienungs-
varianten aus (bitte mit angeben)?   6

Hinweise des Landtagsamts   7

Bayerischer Landtag    19. Wahlperiode  Seite 2 / 7 Drucksache 19 / 8442



Antwort  
des Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr  
vom 14.10.2025

1.a) Bis wann plant das Staatliche Bauamt die Unterlagen für das Plan-
feststellungsverfahren bei der Regierung von Unterfranken einzu-
reichen?

Das Staatliche Bauamt Aschaffenburg bereitet derzeit die Unterlagen für ein europa-
weites Verfahren zur Vergabe der Planungsleistungen vor, das voraussichtlich im Ja-
nuar 2026 abgeschlossen werden kann. Erst nach Vergabe der Planungsleistungen 
kann ein konkreter Zeitplan für die Weiterführung der Planungen aufgestellt werden.

1.b) Von welcher Bauzeit geht das Staatliche Bauamt aktuell aus?

Die Festlegung der Bauzeit ist Gegenstand der zu vergebenden Planungen.

1.c) Ist während der kompletten Bauzeit weiterhin eine Vollsperrung ge-
plant (bzw. bitte den geplanten Zeitraum einer Vollsperrung angeben)?

Die Durchführung der Baumaßnahme muss voraussichtlich abschnittsweise unter 
Vollsperrung erfolgen. Dabei wird sichergestellt, dass die Anlieger von östlicher oder 
westlicher Richtung zufahren können.

2.a) Wie hat sich das Unfallgeschehen in den Jahren 2020 bis 2025 für die 
geplante Ausbaustrecke (im geplanten Abschnitt gemäß Lageplan 
zwischen Bau-km 0 und 2,5 km) entwickelt?

2.b) Welche Unfallkategorien und Unfalltypen lagen mit welcher Häufig-
keit vor (bitte insbesondere getrennt nach Unfällen mit und ohne 
Personenschaden angeben)?

Die Fragen 2 a und 2 b werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.

Das Unfallgeschehen der letzten Jahre im Bereich der Baustrecke kann der folgenden 
Tabelle entnommen werden.

2020 2021

Anzahl
Unfallkategorie

Anzahl
Unfallkategorie

U 
(GT)

U 
(SV)

U 
(LV)

U 
(S)

U (Klein-
unfall)

U 
(GT)

U 
(SV)

U 
(LV)

U 
(S)

U (Klein-
unfall)

Fahrunfall 2 1 1

Einbiegen/Kreuzen 1 1 1 1

Längsverkehrunfall 3 1 2 7 1 3 3

Sonstiger Unfall

Kleinunfall (mit Wild) 16 (11) 16 11 (5) 11
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2022 2023

Anzahl
Unfallkategorie

Anzahl
Unfallkategorie

U 
(GT)

U 
(SV)

U 
(LV)

U 
(S)

U (Klein-
unfall)

U 
(GT)

U 
(SV)

U 
(LV)

U 
(S)

U (Klein-
unfall)

Fahrunfall 2 2 1 1

Einbiegen/Kreuzen 1 1

Längsverkehrunfall 5 1 4 5 1 4

Sonstiger Unfall

Kleinunfall (mit Wild) 16 (9) 16 16 (7) 16

2024 2025 (bis 30.04.2025)

Anzahl
Unfallkategorie

Anzahl
Unfallkategorie

U 
(GT)

U 
(SV)

U 
(LV)

U 
(S)

U (Klein-
unfall)

U 
(GT)

U 
(SV)

U 
(LV)

U 
(S)

U (Klein-
unfall)

Fahrunfall

Einbiegen/Kreuzen 1 1

Längsverkehrunfall 2 2 1 1

Sonstiger Unfall 1 1

Kleinunfall (mit Wild) 16 (8) 16 7 (7) 7

GT = getötet, SV = schwerletzt, LV = leichtverletzt, S = Sachschaden

3.a) Ist eine Unternehmensflurbereinigung geplant?

3.b) Welche Gemarkungen sollen in die Unternehmensflurbereinigung 
miteinbezogen werden?

3.c) Wie viele landwirtschaftliche Betriebe werden von einer Unter-
nehmensflurbereinigung betroffen sein?

Die Fragen 3 a bis 3 c werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.

Nein.

4.a) Wie ist der Stand der Gutachten, die notwendige gesetzliche Grund-
lage und Voraussetzung für den Ausbau (bzw. die Neutrassierung) 
der Staatsstraße St 2305 sind?

4.b) Haben noch alle bisher im Auftrag des Staatlichen Bauamts dazu 
erstellten Gutachten Gültigkeit?

4.c) Müssen Gutachten hinsichtlich der tatsächlichen Gegebenheiten vor 
Ort oder aus anderen Gründen (z. B. geänderte Gesetzeslage) über-
arbeitet werden (bitte diese Gutachten auflisten)?

Die Fragen 4 a bis 4 c werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.
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Die Bewertung der erforderlichen Gutachten wird im Rahmen der zu vergebenden 
Planungen erfolgen.

5.a) Liegt ein aktueller Stand des Feststellungsentwurfs vor?

5.b) Welche wesentlichen Änderungen werden darin enthalten sein?

5.c) Wann wird die Öffentlichkeit den aktuellen Stand des Feststellungs-
entwurfs frühzeitig einsehen können (bitte Zeitpunkt und Ort der 
Veröffentlichung angeben)?

Die Fragen 5 a bis 5 c werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.

Siehe Antwort zu Frage 1 a.

6.a) Wann wurde die Kostenplanung zuletzt umfassend aktualisiert?

6.b) Welche Kostensteigerung hat sich im Vergleich zu den im August 2021 
angegebenen 4,751 Mio. Euro dabei ergeben (bitte in Summe und in 
Prozent angeben)?

6.c) Wie stellt sich die aktuelle Kostenplanung dar (bitte aufgeteilt nach 
Grunderwerb, Erdbau, Oberbau, Brücken, Ausstattung, landschafts-
pflegerische Maßnahmen und Sonstiges angeben)?

Die Fragen 6 a bis 6 c werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.

Siehe Antwort zu Frage 1 a. Die Fortschreibung der Kostenberechnung ist Gegenstand 
der zu vergebenden Planungsleistungen.

7.a) Wie sieht die Nutzen-Kosten-Analyse beim Planfall 2025 im Verhältnis 
zu den aktuellen Verkehrszahlen in 2024/2025 aus (bitte die aktuellen 
Daten ins Verhältnis zum Planfall setzen)?

7.b) Haben die geänderten Verkehrszahlen Auswirkungen auf eine not-
wendige neue Nutzen-Kosten-Analyse (bitte das voraussichtliche 
aktualisierte Nutzen-Kosten-Verhältnis bzw. die aktuellen Grundlagen 
für eine Neubewertung mit den aktuellen Zahlen angeben)?

7.c) Bis wann wird es eine aktualisierte Nutzen-Kosten-Analyse geben 
(bitte den Planungshorizont für einen erneuerten Planfall angeben)?

Die Fragen 7 a bis 7 c werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.

Für Projekte des Um- und Ausbaus außerhalb des Ausbauplans für die Staatsstraßen 
werden keine Nutzen-Kosten-Verhältnisse ermittelt.
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8.a) Wird an den im zuletzt bereitgestellten Feststellungsentwurf vor-
gesehenen Andienungen der Anlieger, bei denen am Ortsausgang 
Niedersteinbach die Bestandsstraße als Zufahrt dargestellt ist, und 
damit an den sich dadurch auf einer Länge von knapp 300 Metern 
ergebenden doppelten Verkehrsstrukturen sowie an einer erhöhten 
Flächenversiegelung und zusätzlichen Zerteilung des Tals in einem 
neuen Feststellungsentwurf festgehalten?

Die verkehrssichere Erschließung der Anlieger samt Untersuchung von Alternativen 
ist Gegenstand der zu vergebenden Planungen.

8.b) Welche Erhebungen bezüglich tatsächlicher Verkehrszahlen der An-
lieger wurden vom Staatlichen Bauamt Aschaffenburg durchgeführt?

Keine. Maßgebend für die verkehrssichere Erschließung der Anlieger ist in diesem 
Fall die hohe Verkehrsbelastung auf der Staatsstraße St 2305.

8.c) Wie sieht die Alternativenbetrachtung bezüglich anderer Andienungs-
varianten aus (bitte mit angeben)?

Siehe Antwort zu Frage 8 a.
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Hinweise des Landtagsamts

Zitate werden weder inhaltlich noch formal überprüft. Die korrekte Zitierweise liegt in 
der Verantwortung der Fragestellerin bzw. des Fragestellers sowie der Staatsregierung.

Zur Vereinfachung der Lesbarkeit können Internetadressen verkürzt dargestellt sein. 
Die vollständige Internetadresse ist als Hyperlink hinterlegt und in der digitalen Version 
des Dokuments direkt aufrufbar. Zusätzlich ist diese als Fußnote vollständig dargestellt. 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und 
der  Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de/parlament/dokumente 
abrufbar.

Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de/aktuelles/sitzungen 
zur Verfügung.
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